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Die Erklärung des RIGD zur schnellen Hilfe der Notleidenden in Somalia 

 

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Der Segen und Heil seien auf unserem 

Propheten Muhammad. 

Mit großem Entsetzen verfolgen wir alle die dramatische Situation in Somalia, welche von  

verschiedenen Hilfsorganisationen als die schlimmste humanitäre Katastrophe seit 

Jahrzehnten eingestuft wird. Beobachter berichten davon, dass auf Grund der Hungersnot 

jeden Tag mindestens 13 Kinder sterben und das 10% der somalischen Kinder innerhalb von 

70 Tagen sterben werden, wenn ihnen nicht sofort geholfen wird. Die Hilfsorganisationen 

haben bestätigt, dass schon 7 € ein somalisches Kind einen Monat lang ernähren und sieben 

Kinder einen zwei Monate lang mit Wasser versorgen können.  

Der RIGD möchte an dieser Stelle Folgendes unterstreichen: 

1. Die Unterstützung und Rettung aller Notleidenden ist die Pflicht eines jeden Muslims, was 

aus etlichen Belegstelle im Qur‘an und der Sunna ersichtlich wird. So spricht Allah, der 

Erhabene: „Aber er ist nicht den steilen Paßweg hinauf gestürmt. Und was lässt dich 

wissen, was der steile Paßweg ist? (Es ist) die Freilassung eines Sklaven oder zu 

speisen am Tag der Hungersnot eine Waise, die einem nahe ist, oder einen Armen, 

der dem Boden nahe ist.“ (90:11-16) 

An anderer Stelle sagt Allah: „Und sie geben - obwohl man sie liebt - Speise zu essen 

einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen.“ (76:8).  

Unser Prophet (s) sagt: "Ein Muslim ist der Bruder jedes Muslims: Er soll ihn nicht 

unterdrücken und ihn nicht seinem Feind ausliefern. Wer seinem Bruder hilft, dem 

wird Allah helfen. Und wer einem Muslim bei der Beseitigung seiner Sorgen hilft, 

dem wird Allah bei seinen Sorgen am Tage des Gericht helfen. Ebenso wird Allah 

demjenigen, der die Schwächen eines anderen Muslims verdeckt, am Tag des 

Gerichts seine Fehler verbergen. (al-Bukhari)  
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So gehört zu den Weisheiten des Fastens, dass man mit den Hungernden und Bedürftigen 

mitfühlt. Wir hungern für einige Zeit, um mit denjenigen mitfühlen zu können, welche die 

ganze Zeit über hungern. Im Ramadan ist der Prophet (s) mit dem Hergeben von Gutem 

freigebiger gewesen als der unhaltbare Wind.  

 

2. Es ist islamrechtlich legitim den Zakat al-Fitr, den Zakat des 

Vermögens und allgemeine Spenden für die Rettung der Notleidenden in Somalia zu 

verwenden. 

 

3. Die Imame sollten in den Moscheen die Menschen an diese Pflicht erinnern und ein 

Freitagsgebet oder das Id-Gebet zum Sammeln von Spenden für die Bedürftigen in 

Somalia widmen. Es sollte noch einmal darauf geachtet werden, dass diese Spenden auf 

mit den in Deutschland vorhandenen Gesetzen in Einklang stehender Weise an die 

Notleidenden überbracht werden. 

4. Mit Hochachtung blicken wir auf die Haltung des türkischen Ministerpräsidenten, der 

beschlossen hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Somalia einen Besuch abzustatten, um die 

Welt auf diese menschliche Tragödie aufmerksam zu machen. Mit ebenso viel 

Hochachtung schauen wir auf die Haltung seiner Regierung, welche die Außenminister 

der islamischen Länder zu einer Eilkonferenz eingeladen hat, um diese Krise zu 

besprechen. Wir rufen die Führer der anderen Länder dazu auf, ähnliche Schritte zu 

unternehmen.  

Abschließend erinnern wir noch einmal an den Hadith unseres Propheten  (s), in dem er 

sprach: „Wer gesättigt zu Bett geht, obwohl er weiß, dass sein Nachbar hungert, glaubt 

nicht an mich.“ Auf Grund der Kommunikationsrevolution leben wir heute in einem 

globalen Dorf, so dass sich niemand herausreden kann.  

Wir bitten Allah, den Erhabenen, dass Er von unseren Geschwistern in Somalia das Leid 

nimmt, uns ihre Unterstützung leicht macht, ihnen Regen beschert und sie nicht zu den 

Elenden gehören lässt.  

 

Der Vorsitzende des Rates 

Dr. Khaled Hanefy 
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Bekanntamachung des Rates der Imame und Gelehrten in Deutschland bezüglich des Wertes der 
Zakat Al- Fitr für den Ramadan 2011/1432 

 
 
Alles Lob gebührt Allah, Frieden und Segen seien auf den edelsten Seiner Gesandten! 

 
Aufgrund der zahlreichen Anfragen bezüglich des Wertes der Zakat Al- Fitr für den Ramadan 
2011/1432 und ihrer diversen Bestimmungen, bieten wir im folgenden eine diesbezügliche 
Zusammenfassung. Die Ausführungen stellen die für die hiesige Situation vorzuziehenden 
Gelehrtenmeinungen dar: 

 

 Zakat-ul- Fitr ist verpflichtend und sie ist eine Reinigung für den Fastenden von der 
verwerflichen Rede und Handlung und dient darüber hinaus als Speisung für die Bedürftigen. 

 Die Zakat-ul- Fitr kann schon am Anfang des Ramadans gezahlt werden, so dass die 
jeweiligen Hilfsorganisationen genügend Zeit haben, diese an die Bedürftigen vor dem 
Festgebet weiterzuleiten. 

 Es ist erst dann erlaubt, dass die Zakat-ul- Fitr in andere Länder überwiesen wird, wenn es 
keine Bedürftigen im Land des Spenders gibt. Der Wert der Zakat-ul- Fitr ist jedoch in jedem 
Fall an das Land gebunden, in welchem der Spender lebt. 
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 Zakat- ul- Fitr ist für jeden verpflichtend der ihren Wert zusätzlich zu der Grundnahrung 
besitzt, die dazu ausreicht, sich und seine Familie für die Dauer von einem Tag und eine 
Nacht zu versorgen. 

 Jeder Muslim muss für sich, seine Frau und Kinder den Betrag der Zakat-ul- Fitr entrichten. 
Für das Neugeborene muss auch der Betrag entrichtet werden, wenn es vor dem 
Morgengebet des Festtages zur Welt kommt, jedoch ist für das ungeborene Kind keine Zakat-
ul-Fitr zu zahlen. 

 Der Ehemann zahlt die Zakat-ul- Fitr auch für seine nichtmuslimische Ehefrau. 
 Die Zakat-ul- Fitr kann auch Nichtmuslimen ausgezahlt werden, solange diese auch bedürftig 

sind. 

 Wir weisen darauf hin, dass in Somalia eine humanitäre Katastrophe wütet, welche durch die 
Zakat-ul- Fitr hier lebender Muslime gelindert werden kann. 

 Es ist erlaubt die Zakat-ul- Fitr durch Zahlungsmittel zu entrichten. Der entsprechenden Wert 
in diesem Jahr beträgt 7,-€, wobei diese Festsetzung sowohl die Lage des Bedürftigen, als 
auch die des Bedürftigen berücksichtigt. Mehr als diesen Betrag zu zahlen ist lobenswert und 

erfüllt die Zielsetzungen der Zakat-ul- Fitr. 

 
Wir bitten Allah darum, die Spender zu segnen und das Leid der Bedürftigen zu lindern. 

Mögen die Muslime das Fest als bei Allah Angenommene und Erfolgreiche begehen. 

Frohes Eid- Fest! 

 
Brüderlichst 

 
Dr. Khalid Hanafi 

Vorsitzende des Rates der Imame und Gelehrten in Deutschland 
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